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Landesregierung stärkt wohnortnahe
P�legestrukturen
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Der Landesregierung ist es ein zentrales Anliegen, die Pflegeversorgung im Land zukunftsfest

auszubauen. Mit dem neuen Landespflegegesetz soll unter anderem die ambulante und

teilstationäre Pflege gestärkt und landesweit die Pflegeberatung verbessert werden. Die Menschen

sollen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld bleiben.

„Die meisten Bürgerinnen und Bürger in unserem Land wollen so lange es geht in ihrem

gewohnten Umfeld wohnen bleiben, auch mit Unterstützungs- oder Pflegebedarf. Mit den

Eckpunkten zu einem neuen Landespflegegesetz greifen wir diesen Wunsch auf. Ziel ist es, dass

jede und jeder Pflegebedürftige möglichst nah am Wohnort genau das passende Angebot

vorfindet, das der individuellen persönlichen Situation und dem jeweiligen Lebensumfeld

entspricht“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Anschluss an die Sitzung des

Ministerrats.

Baden-Württemberg.de

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite


P�legeversorgung im Land zukun�ts�est ausbauen
„Der Landesregierung ist es ein zentrales Anliegen, die Pflegeversorgung im Land zukunftsfest

auszubauen. Neben der Strategie , ‘ und der konsequenten Förderung von

Unterstützungsangeboten im Alltag ist die umfassende Novellierung des Landespflegegesetzes der

dritte wichtige Baustein einer modernen Pflegepolitik für Baden-Württemberg“, betonte der

Minister für Soziales und Integration Manne Lucha.

„Menschen mit Unterstützungsbedarf und ihre pflegenden Angehörigen brauchen eine breite

Palette vielfältiger und miteinander vernetzter Angebote und Strukturen. Wir wollen deshalb nicht

nur die ambulante und teilstationäre Pflege stärken, sondern auch landesweit die Beratung in

Sachen Pflege verbessern.“ Lag der Fokus der Förderung früher auf den vollstationären

Pflegeheimplätzen, müsse ihre Ausrichtung heute deutlich weiter gefasst werden. Es müssten

zeitgemäße Schwerpunkte gesetzt werden, da die Bürgerinnen und Bürger verstärkt neue

ambulant ausgerichtete Wohn- und Unterstützungsformen nachfragten. Die Angebote müssten

daher in eine nicht mehr nur auf Pflege ausgerichtete, umfassende Unterstützungsinfrastruktur

eingebunden werden.

Minister Lucha: „Die Unterstützung der Zukunft ist integriert im vertrauten sozialräumlichen

Umfeld. Sie beugt Vereinsamung vor und stärkt den sozialen Zusammenhalt und soziale Kontakte

– sowohl von pflegebedürftigen Menschen als auch deren Angehörigen. Hier steht der

Quartiersgedanke im Vordergrund. Wir sehen die künftigen Schwerpunkte daher  in

wohnortnahen, unterstützenden Wohnformen sowie in der Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege.“

Vier wichtige Eckpunkte des neuen Gesetzes
„Die Kommunen vor Ort können am besten beurteilen, welche Angebote und Strukturen für eine

wohnortnahe Pflege bereits vorhanden sind und welche noch aufgebaut werden müssen. Stadt-

und Landkreise sollen deshalb eigene kommunale Pflegekonferenzen einrichten können, um

beispielsweise Fragen der pflegerischen Versorgung, der Pflegeinfrastruktur und der Vernetzung

von Leistungsangeboten zu koordinieren“, so Lucha. Diesen könnten Vertreterinnen und Vertreter

der Kommune, der Pflegeeinrichtungen, der Pflegekassen, der Pflegebedürftigen, des

Pflegepersonals sowie der Zivilgesellschaft angehören. Die Pflegekassen werden verpflichtet,

Empfehlungen der kommunalen Pflegekonferenzen beim Abschluss von Rahmen- und

Versorgungsverträgen sowie beim Abschluss von Vergütungsvereinbarungen zu berücksichtigen.

Beispielsweise könnte die Pflegekasse aufgefordert werden, nur noch mit solchen Investoren

Verträge abzuschließen, die neben stationären auch Tagespflegeplätze anbieten.

Im Rahmen von Modellvorhaben können Kommunen ferner zukünftig Beratung aus einer Hand

anbieten. Dazu richten die Kommunen Pflegeberatungsstellen ein, die sie von den Pflegekassen

vergütet bekommen. Darüber hinaus beinhaltet die Beratung aus einer Hand auch Informationen

zu kommunalen Themen wie zum Beispiel Altenhilfe, Eingliederungshilfe, öffentlicher

Gesundheitsdienst, rechtliche Betreuung, behindertengerechte Wohnangeboten, öffentlicher

Nahverkehr sowie Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

Quartier 2020

https://www.youtube.com/watch?v=54r0IW1NUHg


„Das von der Landesregierung lange geforderte kommunale Initiativrecht zur Errichtung von

Pflegestützpunkten soll nun ebenfalls Eingang in Landesrecht finden“, so Lucha. Hier können die

Kommunen, die diese Möglichkeit wahrnehmen, Bürgerinnen und Bürger unabhängig und

kostenlos über Pflege- und Unterstützungsangebote vor Ort beraten. Damit kann ein Angebot

geschaffen werden, mit dem Pflegebedürftigen und Angehörigen direkt vor Ort kompetent

geholfen wird.

„Wir möchten außerdem die Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche im Gesundheits- und

Pflegewesen sowie von Krankenkassen, Pflegekassen und Pflegediensten stärken. Ziel ist es, die

über Sektorengrenzen hinausreichende Zusammenarbeit zu verbessern und zu verfestigen, um

damit fließende Übergänge zwischen den verschiedenen Versorgungsformen zu schaffen“, so

Minister Lucha. So solle zum Beispiel ein reibungsloser Übergang von einer Krankenhaus- oder

Rehabilitationsbehandlung in anschließende pflegerische Strukturen durch klare Vereinbarungen

geregelt werden. Darüber hinaus soll ein nahtloses Ineinandergreifen von ambulanten, teil- und

vollstationären Pflege- und Unterstützungsstrukturen gewährleistet werden.

Gesellscha�tsreport zum Thema P�lege vorgestellt
Wie wichtig die Gesetzesnovelle ist, zeige laut Minister Manne Lucha auch der Gesellschaftsreport

„Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und häuslicher Pflege von Angehörigen“, den das Ministerium

für Soziales und Integration und das Statistische Landesamt ganz aktuell vorgelegt haben. „Das

Bewusstsein, dass sich Angehörigenpflege und Erwerbstätigkeit nicht ausschließen dürfen, rückt

immer stärker in den Fokus der öffentlichen Debatte“, so Lucha. Auch in Baden-Württemberg sei

der demografische Wandel spürbar. In Baden-Württemberg lebten mehr als 328.000

Pflegebedürftige (Stand 2015). Es gebe immer mehr ältere Menschen, damit werde auch die Zahl

der potenziell Pflegebedürftigen weiter zunehmen. Zwischen den Jahren 1999 und 2015 habe die

Zahl der Pflegebedürftigen um 56 Prozent zugenommen, Tendenz weiter steigend. Mehr als die

Hälfte der Pflegebedürftigen werde von Angehörigen betreut, von denen wiederum knapp zwei

Drittel erwerbstätig seien. 62 Prozent der pflegenden Erwerbstätigen seien Frauen. „Sie

arrangieren ihre Erwerbstätigkeit um die Pflege herum und schultern damit einen Großteil der

häuslichen Pflege“, so Minister Lucha.

Dennoch empfänden Pflegende laut der Untersuchung ihre Erwerbstätigkeit häufig als

Abwechslung und Ausgleich und seien mit dem eigenen Leben zufriedener als Pflegende, die nicht

erwerbstätig sind. „Die Vereinbarkeit von Pflege und Erwerbstätigkeit erhält dadurch besondere

Bedeutung“, so Lucha weiter. Vorausberechnungen des Statistischen Landesamts Baden-

Württemberg gingen davon aus, dass im Jahr 2030 die meisten Pflegebedürftigen ausschließlich

von ihren Angehörigen versorgt werden. „Mit dem Landespflegegesetz schaffen wir vor Ort die

Strukturen, um pflegende Angehörige zu entlasten und die Vereinbarkeit von Pflege und

Erwerbstätigkeit möglich zu machen“, betonte Minister Lucha.

#Kabinett  #Gesundheit

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/bw-gestalten/themen-a-z/themenseite-kabinett
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/bw-gestalten/themen-a-z/themenseite-gesundheit


Link dieser Seite:

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-

staerkt-wohnortnahe-pflegestrukturen-1

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-staerkt-wohnortnahe-pflegestrukturen-1

